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• Entsendegesetz kann erweitert werden. Aber: Komplizierte
Verfahrensregeln  und Blockademöglichkeit für Arbeitgeber
bei branchenbezogenen Mindestlöhnen. 

• Untere Tariflöhne werden nicht zum verbindlichen
Mindeststandard erklärt.

• Keine  gesetzliche Mindestlohnhöhe.

• In vielen Branchen gibt es weiter Armutslöhne.

• Lohndumping wird nicht eingeschränkt.

Das sind die Folgen:

Das hat der Koalitionsausschuss beschlossen:

Die Vereinbarung der Großen Koalition greift viel zu kurz.
Armutslöhne werden nicht verhindert. Die Hürden für
branchenbezogene Mindestlöhne sind zu hoch. Die 
IG Metall will flächendeckende Mindestlöhne. Sie sollen
auf den jeweiligen Tarifverträgen beruhen.  Aber notwen-
dig ist auch ein gesetzlicher Mindestlohn von 7,50 Euro
für die Branchen, in denen keine Tarifverträge mit ent-
sprechendem Mindestlohn gelten.



Schwarzer Tag für Niedriglöhner
Am 19. Juni 2007 einigte sich die Große Koalition auf einen Minimalkompromiss zum Mindest-
lohn. Ergebnis: Es gibt keine flächendeckenden Mindestlöhne.  Stattdessen soll das Arbeitneh-
mer-Entsendegesetz ausgeweitet und das Mindestarbeitsbedingungsgesetz von 1952 moderni-
siert werden. Die Hürden für branchenbezogene Mindestlöhne werden damit sehr hoch gelegt.
Selbst in den Branchen, in denen Mindestlöhne vereinbart werden können, ist eine Mindesthöhe
von 7,50 Euro nicht gesichert. Deshalb ist der 19. Juni ein schwarzer Tag für Niedriglöhner. 
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Weit über sieben Millionen Men-
schen in Deutschland arbeiten
für Hungerlöhne. Es werden im-
mer mehr. Arbeitgeber mißbrau-
chen die Massenarbeitslosigkeit
und das Fehlen von Tarifverträ-
gen, um Beschäftigte in Arbeits-
verhältnisse mit Einkommen
weit unter sieben Euro die Stun-
de zu zwingen.

Für die Niedriglöhner ist das ver-
heerend: Das Arbeitseinkommen
reicht nicht zum Leben. Aber auch
für die Beschäftigten, die ein an-
ständiges, tariflich abgesichertes
Einkommen haben, ist die Ent-
wicklung gefährlich. Durch Lohn-
dumping kommen ihre Einkom-
men und Arbeitsbedingungen un-
ter Druck.

Ein weiterer negativer Effekt:
Niedriglöhne unterhöhlen die Ein-
nahmebasis unserer sozialen Si-
cherungssysteme. Niedriglöhne
fördern Sozialabbau.

Deshalb  fordert die IG Metall  flä-
chendeckende Mindestlöhne, die
auf unseren Tarifverträgen beru-
hen. Dort, wo diese nicht greifen,
soll eine gesetzliche Untergrenze
von 7,50 Euro gelten. 

Schlechter Kompromiss
Die Teileinigung der Großen Koali-
tion ist weit von den Gewerk-
schaftsforderungen entfernt. Ar-
mutslöhne werden nicht beseitigt.
Eine Erweiterung des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes (siehe Kas-
ten) können die Arbeitgeber prak-
tisch mit ihrem Veto blockieren. 

Arbeitsminister Franz Müntefering
hat auf die Teileinigung mit “Zorn
und Empörung”  reagiert. Mit der
Union könne man den Mindest-
lohn nicht machen. Man müsse ihn
gegen sie machen. Jürgen Peters,
Erster Vorsitzender der IG Metall,
fordert die SPD auf, sich für einen
Mindestlohn einzusetzen, der die-
sen Namen verdient.

argumente Nr. 1 | Juni 2007

Kompliziertes Verfahren

Das AArrbbeeiittnneehhmmeerr--EEnnttsseennddee--
ggeesseettzz besagt, dass Tarifver-
träge für bestimmte Branchen
für allgemeinverbindlich er-
klärt werden können.  Zukünf-
tige Voraussetzung: Gemein-
samer Antrag der Tarifparteien
und mindestens 50 Prozent
der Beschäftigten müssen ta-
rifgebunden sein.

Der Koalitionsausschuss hat
das Verfahren um die Rege-
lung ergänzt, dass der Bun-
desarbeitsminister bei Nicht-
einigung der Tarifparteien dem
Bundeskabinett vorschlagen
kann, einen Tarifvertrag für ei-
ne Branche für allgemeinver-
bindlich zu erklären. 

PPrroobblleemmee  
1. Arbeitgeber haben mehr 
Blockademöglichkeiten.
2. Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung hängt von Machtver-
hältnissen in der Regierung ab.
3. Gerade in den Problembran-
chen liegt die Tarifbindung un-
ter 50 Prozent.

Für die Branchen, für die die
Voraussetzungen des Entsen-
degesetzes oder Tarifverträge
nicht gelten, soll das MMiinnddeesstt--
aarrbbeeiittssbbeeddiinngguunnggeennggeesseettzz
von 1952 angewendet werden.
Das ob und die Höhe  von Min-
destlöhnen sindaber unklar.
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